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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

EStG 1988 §22 Z2;

FamLAG 1967 §41 Abs2;

FamLAG 1967 §41 Abs3;

Rechtssatz

Wenn die Gesellschaft darauf hinweist, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer von einer Vielzahl von

Haftungsbestimmungen betro<en sein könne, so tri<t dies grundsätzlich auch für einen an der Gesellschaft nicht

beteiligten Geschäftsführer zu. Die Rechtsordnung sieht ganz allgemein das Einstehenmüssen für durch eigenes und

rechtswidriges Verhalten verursachte Schäden vor; derartiges ist daher nicht kennzeichnend für ein

Unternehmerrisiko. Auch das Fehlen eines "arbeitsrechtlichen Schutzes" ist einem Unternehmerrisiko nicht

gleichzuhalten (Hinweis E 25. September 2001, 2001/14/0117).
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